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1 Einführung 
 

Diese Mitgliederinfo richtet sich an denjenigen, der Fenster, Fassaden, Au-
ßentüren und ergänzende Produkte verkauft und damit rechtliche Verpflich-
tungen eingeht, die auch Hinweispflichten bzgl. Wartung/Pflege und In-
spektion umfassen. Das gilt für den Vertrieb an gewerbliche, öffentliche und 
private Auftraggeber. 

Hinweispflichten bzgl. Wartung/ 
Pflege und Inspektion 

  
Instandhaltung (Wartung/Pflege, Inspektion, Instandsetzung und Verbesse-
rung) ist grundsätzlich für alle hier behandelten Bauprodukte und Bauteile 
sowohl zur nachhaltigen Sicherung der Gebrauchstauglichkeit und Werthal-
tigkeit, als auch zur Vermeidung von Personen- und Sachschäden sowie zur 
Absicherung einer Haftung gegenüber Dritten erforderlich.  
Von besonderer Bedeutung sind die Teilbereiche Wartung/Pflege und In-
spektion, worauf in dieser Mitgliederinfo ausführlich eingegangen wird. 

Instandhaltung auch eine Haftungs-
frage 

  
Diese Mitgliederinfo empfiehlt, bereits vor Vertragsschluss nachweislich 
klarzustellen, dass der Auftraggeber die Verpflichtung zu Wartung/Pflege 
und Inspektion hat. In den nachfolgenden Abschnitten werden die Zusam-
menhänge ausführlich erläutert. 

Verpflichtungen des Auftraggebers 
klarstellen 

  

2 Verpflichtung zu Wartung/Pflege und Inspektion 
 

2.1 Einzelfallbetrachtung 
 

Zur Klärung der Frage, ob die Verpflichtung des Auftraggebers zu War-
tung/Pflege und Inspektion an den Auftragnehmer nach Übergabe (Liefe-
rung und/oder Montage) der Bauprodukte und Bauteile übertragen worden 
ist, sind der zugrundeliegende Vertrag sowie etwaige ergänzende Regelwer-
ke (z.B. Zusätzliche Vertragsbedingungen ZVB, Besondere Vertragsbedin-
gungen BVB, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen ZTV,…) aus-
zuwerten.  

Konkrete Vertragsprüfung im Ein-
zelfall 

  
Ist im Einzelfall für die Wartung/Pflege und Inspektion nichts Spezielles 
vereinbart, gelten die nachfolgenden Regelungen in den Abschnitten 2.2 und 
2.3. 
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